
Steht der Abnehmer für eine Lieferung des Gegenstands bei Beginn der Beförde-
rung/Versendung noch nicht fest, richten sich Ort und Zeitpunkt der Lieferung grds.
nicht nach Beförderungs-/Versendungsbeginn, sondern nach demOrt der Übergabe
des Gegenstands (Verschaffung der Verfügungsmacht) an den dann vorhandenen
Abnehmer.WerdenWaren vomUnternehmer aus dem Inland in das übrigeGemein-
schaftsgebiet in Verkaufsabsicht gebracht, kann § 3 Abs. 1a UStG (s. o. Tz. 48) erfüllt
sein – Verbringen zu seiner Verfügung. Die konkrete Absicht, den Gegenstand im
anderen Mitgliedstaat unverändert weiterzuliefern, ist keine „nur vorübergehende
Verwendung“ (vgl. Abschn. 15b Abs. 6 UStR).

57. Reihengeschäfte § 3 Abs. 6 Satz 5 und 6, Abs. 7 UStG
§ 3 UStG verwendet den Begriff „Reihengeschäft“ (§ 3 Abs. 2 UStG a. F. ) seit der
Fassung ab 1. 1. 1997 nichtmehr, in der Praxiswird er aber auf die in § 3Abs. 6 Satz 5
und 6 UStG n. F. genannten Sachverhalte angewendet (Abschn. 31a UStR). Ein
Sonderfall des Reihengeschäfts ist das innergemeinschaftliche Dreiecksgeschäft
gem. § 25b UStG (s. u. Tz. 307). U. E. hätte man diese deutsche Reihengeschäftsre-
gelung, die so in Art. 8 der 6. RL keine Stütze hat, besser ganz aufgegeben. Auf die
Beispiele zu der komplizierten „Vereinfachungsregelung“ in Abschn. 31a UStRwird
verwiesen.
Voraussetzung ist, dass mehrere Unternehmer über denselbenGegenstand Umsatz-
geschäfte abschließen und dieserGegenstand bei der Beförderung oder Versendung
unmittelbar vom ersten Unternehmer an den letzten Abnehmer gelangt (das kann
auch ein beauftragter Dritter – Lohnveredeler, Lagerhalter – sein).

Beispiel (vgl. Abschn. 31a Abs. 4 UStR):
Unternehmer D 1 in Köln bestellt bei dem Großhändler D 2 in Hamburg eine dort
nicht vorrätige Maschine. D 2 gibt die Bestellung an den Hersteller DK in Däne-
mark weiter. DK befördert die Maschine mit eigenem Lkw nach Köln und über-
gibt sie dort D 1.

Rechnungsweg
DK ⇒ D 2 ⇒ D 1

m

Warenweg
Das unmittelbare Gelangen i. S. von § 3 Abs. 6 Satz 5 UStG (durch eine Beförde-
rung/Versendung durch ein Reihengeschäft) fehlt, wenn mehrere beteiligte Unter-
nehmer befördern oder versenden (sog. gebrochene Beförderung/Versendung, vgl.
Abschn. 31a Abs. 4 UStR).
Folge des Reihengeschäfts ist, dass die Beförderung oder Versendung des Gegen-
stands nur einer der Lieferungen zuzuordnen ist (§ 3 Abs. 6 Satz 5 UStG). Nur diese
eine Lieferung ist die Beförderungs- oder Versendungslieferung.
Im Beispiel werden nacheinander zwei Lieferungen ausgeführt (DK an D 2 und D 2
anD1).Wird –wie hier – die Beförderung durch den erstenUnternehmer in der Reihe
vorgenommen, ist die Beförderung der ersten Lieferung zuzuordnen. Ort dieser
Lieferung ist gem. § 3 Abs. 6 Satz 5 i. V. mit Satz 1 UStG Dänemark. Diese Lieferung
(allein) ist gem. § 4 Nr. 1 Buchst. b, § 6a UStG steuerfrei. Die zweite Lieferung D 2 an
D 1 ist keine Beförderungslieferung, sondern eine sog. ruhende Lieferung (s. u.
Tz. 58). Ihr Ort ist gem. § 3 Abs. 7 UStG der der Verschaffung der Verfügungsmacht,
also der Übergabeort Köln.

Beispiel (vgl. Abschn. 31a Abs. 8 UStR):
Unternehmer SP aus Spanien bestellt eineMaschine bei demUnternehmer D 1 in
Kassel. D 1 bestellt dieMaschine seinerseits bei demGroßhändlerD 2 inBielefeld.
D 2wiederumgibt die Bestellung an denHersteller F in Frankreichweiter. SP holt
die Maschine bei F in Frankreich ab und befördert sie unmittelbar nach Spanien.
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